Evangelischer Oberkirchenrat Karlsruhe
- Finanzreferat -

Leitfaden für die Kirchengemeinden

zur verwaltungstechnischen Abwicklung der Kollektenbons

Die Gemeindeglieder können bei ihrer Kirchengemeinde Kollektenbons gegen Bezahlung erhalten, die sie bei Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen der eigenen Gemeinde als Opfer bzw. Kollekte für die eigene Gemeinde einlegen können. Bei der Ausgabe der Kollektenbons erhält das Gemeindeglied neben den Bons eine Zuwendungsbestätigung, die bei der Jahressteuererklärung als Spendennachweis verwendet werden kann.

Die Kirchengemeinden können beim Verwaltungsablauf zwischen zwei Verfahren wählen:

A
Differenziertes Verfahren:
1. Der Kirchengemeinderat beschließt die Einführung der Kollektenbons. Eine Genehmigung dieses Beschlusses durch den Oberkirchenrat ist nicht erforderlich.
2. Die Kirchengemeinde legt ein Kollektenbon-Buch an, in das die Kollektenbons, d. h. deren Bestand, Ausgabe und Rücklauf, eingetragen werden. Es wird mit dem vom Evangelischen Oberkirchenrat überlassenen Kollektenbon-Bestand eröffnet.  
Es sollte folgende Spalten enthalten: 
	Datum
	Vorgang (für: Anschrift des Bonerwerbers, Bon-Rücklauf)
	Betragswert der Kollektenbon-Ausgabe
	Betragswert des Kollektenbon-Rücklaufs
	Zahlweg
	Buchungsvermerke

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Bei der Ausgabe der Kollektenbons ist dem Gemeindeglied eine Zuwendungsbestätigung auszustellen, auf der die „kirchliche“ Verwendung für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestätigt wird. Das Gemeindeglied wird darauf hingewiesen, dass diese Kollektenbons nur für Opfer- bzw. Kollektensammlungen für die eigene Gemeinde verwendet werden dürfen. Der dafür eingenommene Geldbetrag wird auf einem entsprechenden Verwahrkonto im Sachbuch 51 als Eingang verbucht.
4. Nach dem Gottesdienst wird neben dem Barwert der „Sonntags-Kollekte für die eigene Gemeinde“ auch der Wert der enthaltenen Kollektenbons ermittelt. Beides zusammen ergibt den Gesamtwert der „Sonntags-Kollekte für die eigene Gemeinde“. Der Kollektenbon-Wert wird im Kollektenbon-Buch als Rücklauf eingetragen. In gleicher Höhe wird der Betrag aus dem Verwahrkonto auf die Hst. für die Opfer und Kollekte der eigenen Gemeinde ins Sachbuch 00 umgebucht. Durch dieses Verfahren können die Kollektenbons auch für spezielle eigene Aufgaben der Kirchengemeinde (z.B. Opfer für Orgelrenovierung, eigene Jugendarbeit, u. a.) verwendet werden.
B
Vereinfachtes Verfahren

Die Ausgabe der Kollektenbons erfolgt wie oben unter 1. bis 3. beschrieben. Die Verbuchung der Zahlung erfolgt jedoch nicht im Sachbuch 51 sondern sofort unter der entsprechenden Hst. für Opfer/Kollekten für die eigene Gemeinde im Sachbuch 00. Beim Zählen des „Sonntags-Opfers“ werden die Bareinlagen und die Kollektenbons erfasst. Für die Bekanntgabe der Opferhöhe im Gottesdienst wird die Gesamtsumme genannt (deklaratorisch). Verbucht wird jedoch nur die Summe der Bareinlage, da die Einnahme für die Kollektenbons ja schon verbucht ist. Im Kollektenbon-Buch wird die Höhe des Bon-Rücklaufs eingetragen. Bei diesem Verfahren ist eine besondere buchhalterische Erfassung von Kollektenbons für bestimmte eigene kirchengemeindliche Zwecke nur sehr umständlich möglich.
Prüfung

Das Kollektenbon-Buch ist im Rahmen der üblichen Kassenprüfungen zu prüfen.

Karlsruhe, den 6. August 2004
